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Vorwort                 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die öffentliche Verwaltung befindet sich seit einig en Jahren in einem tiefgreifenden 

Modernisierungsprozess. Outputorientierung, Transpa renz und Generationengerech-

tigkeit sind nur einige Schlagworte dieser umfassen den Reform, bei welcher die Stadt 

Albstadt insbesondere auch im Finanzbereich eine ec hte Vorreiterrolle einnimmt. 

 

Kernstück des Veränderungsprozesses ist die Einführ ung des Neuen Kommunalen 

Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), dessen Grundl age auf Bundesebene mit 

dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom Novemb er 2003 geschaffen und in 

Baden-Württemberg zum Januar 2009 gesetzlich verank ert wurde. Orientiert am 

kaufmännischen Rechnungsstil weist die Kommunale Do ppik neben den zahlungs-

wirksamen Rechnungsgrößen der Kameralistik auch den  zahlungsunwirksamen Res-

sourcenverbrauch aus. Sie stellt dadurch erstmals d ie Situation der städtischen Finan-

zen vollständig dar. 

 

Nach der Aufstellung des Produktplans, der Verabsch iedung des ersten doppischen 

Haushaltsplans 2011 und der Umstellung der Kassenge schäfte präsentieren wir Ihnen 

mit dieser Broschüre die aussagekräftige Gegenübers tellung des gesamten Vermö-

gens sowie aller Verbindlichkeiten Albstadts – die Eröffnungsbilanz 2011.   

 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Mitarbeiteri nnen und Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung, die sich bei der erfolgreichen Ums tellung auf die Doppik und der 

akribischen Erstellung der Eröffnungsbilanz im hohe n Maße eingebracht und erstklas-

sige Arbeit geleistet haben.   

Ihr  

 

 

 

Dr. Jürgen Gneveckow 

Oberbürgermeister der Stadt Albstadt 
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I. Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2011 

 

Aktiva      Eröffnungsbilanz  

  € € 
1 Vermögen 458.891.605,65   
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.329.975,74   
 Summe Immaterielles Vermögen  1.329.975,74  

1.2 Sachvermögen   
1.2.1 Unbeaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte 
96.328.216,52   

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte 

107.559.536,21   

1.2.3 Infrastrukturvermögen 146.577.114,14    
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00    
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 12.299.888, 04   
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2 1.075.285,85   
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.834.032, 78   
1.2.8 Vorräte 29.803,48   
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 850.89 3,75   
 Summe Sachvermögen  386.554.770,77  

1.3 Finanzvermögen   
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 54.389.453 ,02   
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in  

Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kom-
munalen Zusammenschlüssen 

148.214,44   

1.3.3 Sondervermögen (Eigenbetriebe) 0,00    
1.3.4 Ausleihungen 5.415.100,57   
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen 5.000.000,0 0   
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 2.826.728,6 2   
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen 0,00    
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen 818.396,89    
1.3.9 Liquide Mittel 2.408.965,60   
 Summe Finanzvermögen  71.006.859,14  

2 Abgrenzungsposten   
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 216.213,98    
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüs se 872.186,19   
 Summe Abgrenzungsposten  1.088.400,17  

3 Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag) 0,00   
 

 

 

 

 

 

 

 

Summe Aktiva           459.980.005,82   
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     zum 01.01.2011           Passiva 

  € € 
1 Kapitalpositionen 304.585.915,68   
1.1 Basiskapital 304.436.012,20   
 Summe Basiskapital  304.436.012,20  

1.2 Rücklagen   
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen E r-

gebnisses 
0,00   

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis ses 0,00   
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 149.903,48   
 Summe Rücklagen  149.903,48  

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses   
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00   
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahr es-

abschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrückla-
gen nicht möglich ist 

0,00   

 Summe Fehlbeträge  0,00  

2 Sonderposten   
2.1 Für Investitionszuweisungen 51.380.546,22   
2.2 Für Investitionsbeiträge 24.757.578,35   
2.3 Für Sonstiges 3.221.960,20   

 Summe Sonderposten  79.360.084,77  
 Summe Kapitalpositionen  383.946.000,45  

3 Rückstellungen   
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 1.098.025,95   

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0,00   
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für A b-

falldeponien 
0,00   

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 32.545,00   
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00   
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus  

Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen 
Gerichtsverfahren 

192.339,45   

3.7 Sonstige Rückstellungen 1.016.896,69   
 Summe Rückstellungen  2.339.807,09  

4 Verbindlichkeiten   
4.1 Anleihen 0,00   
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 64.159.76 2,73   
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtscha ft-

lich gleich kommen 
0,00   

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge n 399.429,98   
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00   
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 295.647,56   
 Summe Verbindlichkeiten  64.854.840,27  

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 8.839.358,01   
 Summe Abgrenzungsposten  8.839.358,01  
 

Summe Passiva            459.980.005,82  
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Aktiva 
 

 
 
 

Passiva 
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II. Grundsätzliches 

 

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Albstadt basiert auf  den Vorschriften der Gemeinde-

ordnung in der Fassung vom 11.12.2009 sowie der Gem eindehaushaltsverordnung.   

Sie stellt den Stand des Vermögens und der Schulden  der Stadt Albstadt zum 

01.01.2011 dar und ist nach den Vorgaben des § 52 G emHVO gegliedert. 

 

„Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und  Herstellungskosten“ 

 

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wu rde unter Berücksichtigung 

der  Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO durchgef ührt. Sie wurden vorsichtig 

und einzeln bewertet.  

Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden die Sonderregelungen nach § 62 

GemHVO zur Erleichterung der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermö-

gens, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung un d der Grundsatz der We-

sentlichkeit berücksichtigt.  

 

Bei der Vermögensbewertung wurden unter anderem die  Leitlinien zur kommunalen 

Kostenrechnung in Baden-Württemberg, der Leitfaden zur Bilanzierung (Stand Januar 

2011) und die Referentenentwürfe des Innenministeri ums zur Gemeindeordnung vom 

03.05.2007 und zur Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.04.2007 zu Grunde gelegt. 

Da mit der Bewertung bereits vor Inkrafttreten des Reformgesetzes begonnen wurde, 

besteht für die auf oben genannten Grundlagen ermit telten Werte gemäß Schreiben 

vom Innenministerium Baden-Württemberg vom 11.06.20 07 Vertrauensschutz. 

 

Die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden, eine Anlagen-, Forderungs- und 

Schuldenübersicht, sowie eine Übersicht über die Rü ckstellungen, den Anteilsbesitz 

und das Sondervermögen sind im Anhang dieser Brosch üre dargestellt. 

 

Detaillierte Beschreibungen zur Bewertung können de r „Bewertungsrichtlinie der 

Stadt Albstadt“ entnommen werden. 
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„Vom Anschaffungswert zum aktuellen Bilanzwert“ 

Ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt sin d Vermögensgegenstände ab-

zuschreiben. Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenstände 

des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind auf volle Monate abzu-

schreiben, dabei ist der Monat der Anschaffung oder  Herstellung voll mitzurechnen. 

Grundlage für die Ermittlung der Nutzungsdauer sind  die Abschreibungstabellen, die 

im Leitfaden zur Bilanzierung veröffentlicht und un ter Berücksichtigung der betriebs-

gewöhnlichen Nutzungsdauer in Albstadt fortgeschrie ben wurden. Diese Abschrei-

bungsempfehlungen werden ebenfalls von den Rechtsau fsichtsbehörden und den 

Prüfungsbehörden im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeite n herangezogen.  

 

„Ohne Inventur keine Bilanz“ 

Seit 2005 wurde in Albstadt  „gezählt, gemessen und  gewogen“.  Zur erstmaligen 

Bewertung des unbeweglichen Vermögens wurde für die  rund 8.500 städtischen 

Flurstücke und die Straßen eine Buchinventur (Liege nschaftskataster, Kaufverträge, 

GIS) durchgeführt. Insbesondere die Bestandsaufnahm e des beweglichen Vermö-

gens stellte eine besondere Herausforderung dar. Tr otz des geringen Anteils am An-

lagevermögen wurde durch den Einsatz der Inventaris ierungssoftware HalloKAI und 

der vereinten Kräfte aller Dienststellen eine körpe rliche Inventur unter Beachtung wirt-

schaftlicher und pragmatischer Grundsätze sicherges tellt.  

Sämtliche Details zur Inventur  wurden in der zum 0 1.01.2008 erlassenen Inventurricht-

linie festgehalten. 

 

 

 

 

Inventurlisten aus allen B ereichen  

Mittelverwe ndung  

+ 
Finanzvermögen 

Kapitalposition 
+ 

körperliche Inventur   Buchinventur 

Forderungen 
und 
Verbindlich-
keiten 
 

+ 

Inventar aus den einzelnen Listen der Inventur 
Alle Inhalte des Inventars müssen sich in der Bilan z widerspiegeln bzw. identisch  sein! 

Vermögensrechnung (Bilanz) 
Aktiva Passiva 

Sachvermögen 

gleich gleich 

Mittelhe rkunft  

Verbindlichkeiten 
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III. Bilanzierungsregeln  

 

Die erstmalige Bewertung der Eröffnungsbilanz  wird auf Grundlage von  

§ 62 GemHVO durchgeführt.   

 
 

 

Grundsatz:  
Bewertung mit den  Anschaffungs- und Herstellungskosten  (AHK), vermindert um die 
Abschreibungen gem. § 46 GemHVO (§ 62 Abs. 1 GemHVO ) 

Abweichungen vom Grundsatz: 

                     Anschaffung / Herstellung 

vor dem 31.12.1974  nach dem 31.12.1974 

Bewertung zum  
Anschaffungs- / Herstellungszeitpunkt 

mehr als 6 Jahre  
vor dem Bilanzstichtag 

innerhalb von 6 Jahren 
 vor dem Bilanzstichtag 

�  bewegliche und immate-
rielle Vermögensgegen- 
stände: keine Erfassung  
(§ 62 Abs. 1 GemHVO)  

  

�  unbewegliches Vermögen:  
wenn AHK nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem 
Aufwand ermittelt werden 
können: Erfahrungswerte gem. 
§ 62 Abs. 2 GemHVO 

  

�  Waldflächen: 
Bewertung des Aufwuchses 
mit 7.200 €/ha 
Bewertung der Grundstücks-
fläche mit 2.600 €/ha 

�  Waldflächen: 
1/4 des Kaufpreises für die 
Grundstücksfläche 
3/4 des Kaufpreises für den 
Aufwuchs (§ 62 Abs. 4 
GemHVO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertung zum 
01.01.1974 
auf Grund von  
Erfahrungswerten  
(§ 62 Abs. 3  
GemHVO) 

�  Investitionszuweisungen: 
örtliche Erfahrungswerte gem. 
§ 62 Abs. 1 bis 3 GemHVO 

  

Beteiligungen und Sondervermögen: (§ 62 Abs. 5 GemH VO) 
wenn AHK nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand er mittelt werden können: 
Ansetzung des anteiligen Eigenkapitals 

Geleistete Investitionszuweisungen gem. § 52 Abs. 3  Nr. 2.2:  
(§ 62 Abs. 6 GemHVO) 
Auf einen Ansatz kann verzichtet werden. 

Übernahme von Werten aus dem Anlagennachweis oder d er Vermögensrechnung 
(§ 62 Abs. 1 GemHVO) 
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Darüber hinaus bestehen noch einzelne Wahlrechte für die Bilanzierung .  

 

a) Aktivierungswahlrecht bei den Herstellungskosten  

§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO bietet ein Aktivierungswah lrecht bei den Herstellungskos-

ten. Aktivierungswahlrecht bedeutet jedoch keinesfa lls, dass bei der Herstellung die 

Wahl besteht, den Gegenstand überhaupt bilanziell z u aktivieren. Vielmehr wird eine 

Unter- und Obergrenze für den konkreten Wertansatz eines hergestellten Vermö-

gensgegenstandes vorgegeben.  

 

Untergrenze: 

Die Untergrenze setzt sich aus den Kos-

tenarten  

Fertigungsmaterial,  

Fertigungslöhne  

und Sondereinzelkosten der Fertigung 

zusammen.  

Die Aktivierung dieser Kostenbestand-

teile ist Pflicht. 

 

 

 

Obergrenze: 

Bei der Obergrenze kommen zu den 

Pflichtbestandteilen noch Wahlbe-

standteile hinzu. Freiwillig können 

angemessene Materialgemeinkosten, 

angemessene Fertigungsgemeinkos-

ten, Sondergemeinkosten der Ferti-

gung  

und Verwaltungsgemeinkosten 

berücksichtigt werden. 

 

 

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herste llungskosten.  

 

Für die Bewertung der Vermögensgegenstände wurden i n Albstadt die Herstellungs-

kosten  ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen  zu Grunde gelegt (Unter-

grenze). 

 

b) Ausweis von empfangenen Zuweisungen und Beiträge n  

Gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO können empfangene I nvestitionszuweisungen 

und –beiträge als Sonderposten in der Vermögensrech nung ausgewiesen werden.  

 

Von diesem Wahlrecht wurde bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz Gebrauch 

gemacht. Es wurden separate Sonderposten gebildet ( Bruttomethode).  
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c) Verzicht auf den Ausweis von geleisteten Investi tionszuschüssen  

Gemäß der Vereinfachungsregelung aus § 62 Abs. 6 Sa tz 2 GemHVO kann auf den 

Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse verzichtet  werden.  

 

Diese Vereinfachungsregelung wurde bei der Aufstell ung der Eröffnungsbilanz an-

gewandt. 

 

d) Festwertverfahren gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO 

Das Festwertverfahren ist nur für Vermögensgegenstä nde des Sachvermögens zuläs-

sig. Hier werden die Vermögensgegenstände mit einem  Festwert bewertet und mit 

diesem gleich bleibenden Wert in die Bilanz aufgeno mmen. Es liegt die Fiktion zu 

Grunde, dass die jährlichen Zugänge und der jährlic he Verbrauch bzw. die Abgänge 

oder Abschreibungen sich in etwa ausgleichen, so da ss die jährlichen Ersatzbeschaf-

fungen sofort in voller Höhe als Aufwand behandelt werden.  

 

Dieses Bewertungswahlrecht wurde in Albstadt nur in  einzelnen Ausnahmefällen, z.B. 

im Bereich der Feuerwehr angewandt. 

 

e) Gruppenbewertung gemäß § 37 Abs. 3 GemHVO 

Bei gleichartigen Vermögensgegenständen des Vorrats vermögens und anderen 

gleichartigen oder annähernd gleichwertigen bewegli chen Vermögensgegenstän-

den und Rückstellungen darf die Gruppenbewertung du rchgeführt werden. 

Hierbei werden gleichartige oder annähernd gleichwe rtige bewegliche Vermö-

gensgegenstände / Rückstellungen zusammengefasst un d über den einfachen ge-

wogenen Durchschnitt bewertet. 

 

Auch von diesem Bewertungswahlrecht wurde in Albsta dt im Bereich der Feuerwehr , 

z. B. bei der Bewertung von digitalen Meldeempfänge rn, Atemschutzmasken, Lun-

genautomaten sowie bei der Bewertung der Heizöl- un d Streusalzbestände 

Gebrauch gemacht. 
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IV. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten 

 
 
Aktiva         459.980.005,82   € 
 

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivse ite das Vermögen, die Ab-

grenzungsposten und Nettopositionen (nicht gedeckte r Fehlbetrag). Die Aktivseite 

stellt die Mittelverwendung dar. 

 
Vermögen  458.891.605,65   € 
 

 

Immaterielle Vermögensgegenstände    1.329.975,74    € 
 

Zum immateriellen Vermögen gehören alle unkörperlic hen Vermögensgegenstände, 

die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Immateriel le Vermögensgegenstände existie-

ren physisch nicht. Sie müssen werthaltig, abgrenzb ar, einzeln existent und selbst-

ständig bewertbar sein. Hierunter fallen z. B. Lize nzen und Software. Immaterielles 

Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich er worben wurde. Selbst hergestelltes 

immaterielles Vermögen darf demnach nicht aktiviert  werden. 

 

Sachvermögen        386.554.770,77   € 
 

Zum Sachvermögen gehören unbebaute, bebaute Grundst ücke und grundstücks-

gleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenst ände und Kulturdenkmäler, 

bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahl ungen sowie Anlagen im Bau.  

 

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   96.328.216,52   € 
 

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen si ch keine benutzbaren Ge-

bäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald / Forsten und sonstige unbebau-

te Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, di e im Erbbaurecht vergeben sind. 
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Im Eigentum der Stadt Albstadt befinden sich insges amt 109.155.133 m²  unbebaute 

Grundstücke. 

 

Hiervon entfallen auf Gemarkung:   mit den AHK:  

Ebingen   30.118.508 m²   32.207.133,82 € 

Onstmettingen 17.576.413 m²   12.364.046,15 € 

Tailfingen  11.890.334 m²   16.805.777,93 € 

Truchtelfingen 11.575.270 m²     7.547.404,10 € 

Lautlingen  11.128.859 m²     9.424.284,09 € 

Laufen  10.973.089 m²     7.215.099,85 € 

Pfeffingen  10.375.159 m²     5.943.367,42 € 

Margrethausen   4.342.873 m²     3.587.154,92 € 

Burgfelden    1.172.219 m²     1.034.238,99 € 

Straßberg           2.409 m²          65.836,97 € 

 

Grünfläche              3.615.347,89 € 

ist der in kommunalem Besitz befindliche 

Grund und Boden, der als Parkanlagen oder 

als sonstige Erholungsflächen genutzt wird, 

einschließlich der zugehörigen Oberflächen-

gewässer, des Aufwuchses, der Einbauten / 

Aufbauten und der Ausstattung.  Zu dieser 

Bilanzposition gehören beispielsweise die „Kernsche n Gärten“ in Albstadt-Tailfingen, 

die Flächen des Böllats in Albstadt-Burgfelden, der  „Park in Albstadt-Onstmettingen“, 

sowie der „Rathausplatz“ in Albstadt-Truchtelfingen . 

 

Ackerland           25.606.953,48 € 

ist landwirtschaftlich und gartenbaulich, 

kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte 

Fläche z. B. Streuobstwiesen, Naturschutz-

flächen, Biotope. 
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Wald/Forsten                         48.735.477,00 € 

ist der Grund und Boden, der fortwirtschaftlich gen utzt wird, 

sowie der Aufwuchs. Zur genaueren Definition des Wa ldes 

wird auf § 2 des Landeswaldgesetzes von 1995 verwie sen. 

Demnach gehören auch kahl geschlagene oder 

verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs - 

und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, 

Waldwiesen und Holzlagerplätze zum Wald.  Bei der B ewertung der forstwirtschaftlich 

genutzten Flächen gilt die Besonderheit, dass der G esetzgeber bereits Pauschalwer-

te vorgibt, welche immer dann angewandt wurden, wen n keine AHK ermittelt wer-

den konnten.  Demnach können für die Grundstücksflä che 0,26 € pro m² und für den 

Aufwuchs zwischen 0,72 € und 0,82 € pro m² angesetz t werden.  

 

In Abstimmung mit dem Staatlichen Forstamt wurde de r Grundstückswert in Höhe 

von 0,26 €  pro m²  übernommen und für den Aufwuchs   0,76 € pro m² festgelegt.  

 

Sonstige unbebaute Grundstücke            18.370.43 8,15 € 

sind alle nicht bebauten Grundstücke, die weder 

Grünfläche, Ackerland noch Wald/Forsten sind.  

Hierunter fallen beispielsweise sämtliche zur 

Vermarktung stehenden städtischen Bauplätze.  

 

 

An dieser Stelle kommt der oberste Bewertungsgrundsatz , die Bewertung nach An-

schaffungs- und Herstellungskosten  besonders zum Tragen. 

So dürfen beispielsweise aus heutiger Sicht hochwer tige Baugrundstücke nicht mit 

dem aktuellen Bauplatzpreis in den Büchern geführt werden, sondern mit den tat-

sächlich geleisteten AHK oder den zum Zeitpunkt des  Erwerbs gültigen landwirt-

schaftlichen Bodenrichtwerts (1-5 € pro m²). 
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Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte 1 07.559.536,21   € 
 

Bebaute Grundstücke sind grundsätzlich Grundstücke,  auf denen sich benutzbare 

Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden.  

Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken wurde z unächst der Grund und Bo-

den, analog der unbebauten Grundstücke und anschlie ßend die Aufbauten bewer-

tet. Für die Bewertung der Gebäude wurden grundsätz lich die AHK zugrunde gelegt. 

Sofern diese nicht oder nicht ohne unverhältnismäßi gen Aufwand ermittelt werden 

konnten, wurden die Gebäudeversicherungswerte von 1 914 herangezogen. Dieser 

wurde mit Hilfe eines Baukostenindex auf das Erwerb s/Baujahr umgerechnet. Bei der 

Ermittlung des Altbestands wurde angenommen, dass t echnische Anlagen, Betriebs-

vorrichtungen und Außenanlagen in der Berechnung de r Indexmethode schon ent-

halten  und nicht gesondert zu erfassen sind. Bei d er Ermittlung der Abschreibungen 

wurde in der Regel  von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.  

 

Die Stadt Albstadt besitzt 218 Gebäude. Davon befin den sich 

 

  78 in Ebingen 

 43 in Tailfingen  

 27 in Onstmettingen  

 15 in Truchtelfingen  

 14 in Lautlingen   

 14 in Laufen  

 12 in Pfeffingen  

   8 in Margrethausen   

   7 in Burgfelden  

 

 

Die bebauten Grundstücke wurden in die folgenden Ka tegorien eingeteilt 

Wohnbauten          1.178.528,01 € 

soziale Einrichtungen        8.172.091,25 € 

Schulen        23.439.844,83 € 

Kultur-, Sport- und Gartenanlagen    29.545.210,02 € 

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude  4 5.223.862,10 € 
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Unter dieser Bilanzposition werden neben 

den Gebäuden auch die 65 Spielplätze/ 

Bolzplätze geführt. Die vorhandenen 

Spielgeräte sind im Bilanzwert des 

beweglichen Vermögens enthalten. 

 

 

 

 

Infrastrukturvermögen 146.577.114,14   € 
 

Zum Infrastrukturvermögen gehören der 

Grund und Boden sowie der Aufbau für Stra-

ßen, Wege, Brücken, Tunnel, Friedhöfe, Was-

serbauliche Anlagen und sonstige Bauten. 

Beim Infrastrukturvermögen wurde der Grund 

und Boden und die zuzurechnenden 

Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke  

separat bewertet. 

 

Grund und Boden des  

Infrastrukturvermögens       20.138.966,00 € 

Straßen, Wege, Plätze 

Brücken, Tunnel u.ä.       78.404.872,38 € 

 

Die folgenden Teile des Infrastrukturvermögens wurd en dem bereits kameral geführ-

ten Anlagenbuch entnommen und entsprechend § 62 Abs . 1, S.2 GemHVO in die 

Eröffnungsbilanz überführt. 

 

Friedhöfe und 

Bestattungseinrichtungen    5.207.646,00 € 

 

Kanäle    42.825.629,76 € 
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Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler     12.299.888,04    € 
 

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen 

Vermögen. Grundsätzlich sind Kunstwerke und 

Kulturdenkmäler mit den Anschaffungs- und Her-

stellungskosten zu bewerten. Lagen diese nicht 

vor, wurden aktuelle Versicherungswerte 

ausgewiesen. Kunstgegenstände und Kunstwerke 

unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen 

Wertminderung, d. h. diese Vermögenswerte 

werden nicht abgeschrieben.  

Copyright:  Otto Dix (1891-1969), Abendsonne 
(Ypern), 1918 © VG Bild-Kunst, Bonn 2011. 

 

In dieser Bilanzposition stellen die Exponate der s tädtischen Museen den größten Pos-

ten dar. Besonders hervorzuheben sind die rund 450 Werke von Otto Dix (1891-1969) 

der Städtischen Galerie mit einem Bilanzwert in Höh e von 5.206.316,19 €.  

Bei der Sammlung handelt es sich um den größten Bes tand an Arbeiten auf Papier 

von Dix weltweit.   

 

 

Des Weiteren finden sich hier zahlreiche im Stadtge biet vorzufindende Skulpturen 

und Plastiken wie z.B.  
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Bewegliches Vermögen        22.909.318,63    € 
 

Das bewegliche Vermögen umfasst Fahrzeuge, 

Maschinen, Technische Anlagen, 

Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsaus-

stattung, Telekommunikations- und EDV-

Ausstattung und Musikinstrumente. 

 

 

 

Die Aktivierungspflicht für das bewegliche Vermögen  ergibt sich aus § 38 Abs. 4 

GemHVO. Demnach wurde in Albstadt die Aktivierungsg renze durch die seit 01. Ja-

nuar 2008 geltende Inventurrichtlinie auf 410 € (Ne tto) festgelegt. Seit 2005 wurden 

sämtliche bewegliche Vermögensgegenstände im Rahmen  einer körperlichen Erstin-

ventur mit Hilfe der Inventarisierungssoftware Hall oKai erfasst und bewertet. Die Be-

wertung erfolgte nach der Vereinfachungsregelung de s § 62 Abs. 1 GemHVO. Daher 

wurde bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstel-

lung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag für die Er öffnungsbilanz zurückliegt, von ei-

ner Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen.  

 

Betriebsvorrichtungen        12.607.287,39 € 

(z. B. Böden in Sporthallen, Vorrichtungen Kläranla ge, etc.) 

Maschinen und technische Anlagen       4.627.519,25  € 

Fahrzeuge           3.840.479,21 € 

Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Telekommun ikations- 

und EDV-Ausstattung, Musikinstrumente         1.834.032,78 € 

 

Vorräte         29.803,48    € 
 

Vorräte sind Vermögensgegenstände (> 410 €), die ni cht dauerhaft dem Geschäfts-

betrieb der Gemeinde dienen, wie Roh-, Hilfs- und B etriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte 

werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie si nd daher nicht planmäßig abzu-

schreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).  Typische Verb rauchsmittel wie z. B. Papier, 

Reinigungsmittel, etc. sind keine Vermögensgegenstä nde.  
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Geleistet Anzahlungen, Anlagen im Bau  850.893,75    € 
 

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nich t im wirtschaftlichen Eigen-

tum der Stadt Albstadt steht oder das sich zum Bila nzstichtag in Herstellung befindet, 

nachgewiesen und somit den vorstehenden Bilanzposit ionen noch nicht konkret zu-

geordnet werden konnten. Geleistete Anzahlungen und  Anlagen im Bau werden 

nicht abgeschrieben. 

 

 

Finanzvermögen         71.006.859,14   € 
 

Das Finanzvermögen gliedert sich in die nachfolgend en Bilanzpositionen.  

 

Anteile an verbundenen Unternehmen         54.389.4 53,02   € 
 

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Ko mmune beteiligt ist und die 

in einem spätestens ab dem Haushaltsjahr 2018 aufzu stellenden Gesamtabschluss 

voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel d er Fall, wenn die Kommune einen be-

herrschenden Einfluss ausübt.  Da bei beiden städti schen Tochtergesellschaften die 

Stadt 100 % des Kapitals besitzt, werden sowohl die  aswohnbau gmbH als auch die 

Albstadtwerke GmbH unter dieser Bilanzposition subs umiert. 

  

Albstadtwerke GmbH       40.501.067,53 € 

aswohnbau gmbh       13.888.385,49 € 

  

Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckv erbänden, Stiftungen 
oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen      148. 214,44   € 
 

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, we nn sie keinen beherrschenden 

Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch z um Aufbau einer Geschäftsbe-

ziehung Anteile hält. 

Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemein dewirtschaftlichen Bestim-

mungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und 

Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bes tehen. 
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Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bil anziert. Es erfolgt keine plan-

mäßige Abschreibung. 

 

Regionales Rechenzentrum  121.044,88 € 

Holzhof Oberschwaben 10.225,84 €  

Klärschlammverwertung Albstadt GmbH 7.700,00 € 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Zollernalbkreis m bH 3.323,40 € 

Beteiligung an Finanzanlagen  

des Zweckverbands Oberes Eyachtal 1.600,00 € 

Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar Alb GmbH  1.500,00 € 

Genossenschaftsanteile             2.820,32 € 

 

Der Abwasserverband Oberes Eyachtal und der Abwasse rverband Balingen sind kei-

ne Beteiligung im Sinne § 52 Abs. 2 GemHVO. Umlagen  dieser Verbände stellen Auf-

wand in der Ergebnisrechnung dar. Die jeweiligen Ve rmögensgegenstände werden 

anteilsmäßig bei der entsprechenden Bilanzposition geführt. Der leistungsbedingte 

Werteverzehr wird über die jährliche Abschreibung d irekt dem städtischen Haushalt 

belastet. 

 

Ausleihungen     5.415.100,57  € 
 

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forder ungen, z. B. Hypotheken, Grund- 

und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. 

 

Darlehen an 

aswohnbau gmbH        5.238.557,00 € 

Wohnbaugenossenschaft Tailfingen          64.790,83  € 

GSW Sigmaringen             36.056,31 € 

Private aus  Wohnungsbauförderung          75.696,4 3 € 

 
Wertpapiere und sonstige Einlagen     5.000.000,00 € 
 
Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einla gen, bei denen es sich nicht um  

übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen). 

Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlun gsmittel verwendet werden.  
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Öffentlich-rechtliche Forderungen      2.826.728,62  € 
 

Durch die Festlegung von Gebühren, Beiträgen und St euern ergeben sich die öffent-

lich-rechtlichen Forderungen. Die offenen Forderung en wurden zum Eröffnungsbi-

lanzstichtag mit ihren kameralen Buchwerten, getren nt nach Forderungsarten über-

nommen. 

 

Die größten Posten der öffentlich-rechtlichen Forde rungen sind Forderungen aus 

Steuern in Höhe von 573.134,69 €, der Gemeindeantei l an der Einkommenssteuer in 

Höhe von 212.349,75 € und die Abwassergebühren der Albstadtwerke GmbH in Höhe 

von 1.406.595,37 €. 

 

Eine Forderungsübersicht ist im Anhang beigefügt. 

 

Privatrechtliche Forderungen              818.396,8 9 € 
 

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durc h Forderungen aus Lieferung 

und Leistung in Höhe von 485.699,28 € sowie den übr igen privatrechtlichen Forde-

rungen in Höhe von 332.697,61 €. 

 

Den größten Posten bilden in diesem Bereich die Ava lprovisionen für die kommunal-

verbürgten Darlehen der städtischen Eigengesellscha ften in Höhe von 196.448,95 €.   

 

 

Liquide Mittel             2.408.965,60 € 
 

 

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Gut haben 

bei Kreditinstituten, Bargeld sowie liquide Mittel aus Stif-

tungen in Höhe von 1.353.494,93 Euro  nachgewiesen.   

 

 

Derzeit unterhält die Stadt Albstadt Girokonten bei  der Sparkasse Zollernalb, bei den 

Volksbanken Ebingen und Tailfingen und der Onstmett inger Bank. 
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Abgrenzungsposten         1.088.400,17   € 

 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  
         216.213,98   € 
 

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsab grenzungsposten vor dem 

Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine be-

stimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.  In Albsta dt sind hier die Beamtenbezüge 

für Januar 2011 enthalten. 

 

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse         872.186,19   € 
 

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Gemei nde geleistete Investitionszu-

schüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung a usgewiesen und entspre-

chend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.  D ie bereits kameral erfassten 

Werte, wie z. B. bei den kirchlichen Kindergärten, wurden übernommen.  

 

Darüber hinaus wurde auf einen weiteren Ansatz verz ichtet (siehe Ziffer III). 
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Passiva         459.980.005,82   € 
 

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivs eite die Kapitalpositionen, die 

Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sow ie die Passiven Rechnungsab-

grenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelher-

kunft. 

 

Kapitalposition                   304.585.915,68    € 
 

Die Kapitalposition umfasst das Eigenkapital der St adt im eigentlichen Sinne.  

 

Basiskapital 304.436.012,20   € 
 

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechn ung (Bilanz) ergebende Differenz 

zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivse ite sowie Rücklagen, Son-

derposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Re chnungsabgrenzungsposten der 

Passivseite der Bilanz. 

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Au fstellung der Eröffnungsbilanz 

ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen  Jahresabschlussbilanzen fortge-

schrieben wird. 

 

Im Basiskapital ist das Vermögen der rechtlich unse lbständigen Stiftungen enthalten. 

Stiftung Roll          566.034,80 € 

Stiftung Rominger         550.637,03 € 

Stiftung Hollenberg           86.919,62 € 

 

 

Rücklagen 149.903,48   € 
 

Rücklagen sind Teil der Kapitalpositionen der Bilan z. 

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlic hen Ergebnisses und Über-

schüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Außerdem können 

Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden. 

Sie entsprechen nicht der bisherigen  Allgemeinen R ücklage in der Kameralistik.  
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Zweckgebundene Rücklagen 149.903,48   € 
 

Hier werden derzeit ausschließlich die Überschüsse,  die  im abgelaufenen Jahr für 

den Stiftungszweck der rechtlich unselbständigen St iftungen Roll, Rominger und Hol-

lenberg nicht verwendet wurden eingestellt und steh en somit im Folgejahr wieder zur 

Verfügung. 

 

 

Sonderposten   79.360.084,77   € 
 

Als Sonderposten werden überwiegend Investitionszuw eisungen und  Investitionsbei-

träge auf der Passivseite dargestellt (Bruttomethod e). 

 

Die Auflösung erfolgt in der Regel im selben Zeitra um wie die Abschreibung des da-

mit finanzierten Vermögensgegenstandes. 

 

 

Sonderposten für Investitionszuweisungen  51.380.54 6,22   € 
 

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handel t es sich um Mittel, die die Stadt 

Albstadt für die Finanzierung von Investitionen (An schaffung oder Herstellung von 

Vermögensgegenständen) erhalten hat. 

 

Sonderposten für Investitionsbeiträge  24.757.578,3 5   € 
 

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge (§§ 20 ff. 

KAG, § 33 KAG). 

 

Sonderposten für Sonstiges    3.221.960,20   € 
 

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderpo sten in Zusammenhang mit un-

entgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit  investivem Verwendungs-

zweck. 
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Rückstellungen     2.339.807,09     € 
 

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, di e dem Grunde nach zu erwarten 

sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoc h noch nicht bekannt sind. Mit 

Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag  erkennbare erfolgswirksame 

Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechn ung vorweg genommen (Vor-

sichtsprinzip).  

Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nac h vernünftiger Beurteilung not-

wendig sind.  

Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen (§ 41 GemHV O). 

 

Lohn- und Gehaltsrückstellungen    1.098.025,95    € 
 

Eine der zwingend zu bildenden Rückstellungen ist d ie Lohn- und Gehaltsrückstellung 

im Rahmen der Altersteilzeit. Bilanziert werden dar f lediglich das sogenannte  Block-

modell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase. Die Berechnung 

erfolgt durch die Personalabteilung auf Grund der v orliegend Personalunterlagen. 

 

 

Gebührenüberschussrückstellungen         32.545,00    € 
 

Für Gebührenüberschüsse, die aus Kostenüberdeckung der 

Gebührenhaushalte bei Kostenrechnenden Einrichtunge n 

entstehen, sind Rückstellungen zu bilden. Dies hat zur Folge, 

dass die von den Gebührenschuldnern in einem Jahr z u 

viel gezahlten Beträge nicht frei zur Verfügung ste hen. 

Durch die Auflösung der Rückstellung in den Folgeja hren, 

können die Gebührenzahlungen ihrem eigentlichen Zwe ck 

zugeführt werden. 

 

Die Gebührenüberschussrückstellung ist derzeit auss chließlich im Bereich des Krema-

toriums relevant.   
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Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bür gschaften, Gewährleis-
tungen und anhängigen Gerichtsverfahren       192.3 39,45   € 
 

Diese Pflichtrückstellung gliedert sich in Rückstel lungen für drohende Verpflichtungen 

aus anhängigen Gerichtsverfahren und aus Bürgschaft en. 

Sie sind nur in der Höhe der künftig zu erwartenden  tatsächlichen Inanspruchnahme 

zu bilden. 

 

 

Rückstellungen für die Stilllegung/Nachsorge von Er ddeponien  1.016.896,69    € 
 

Die Höhe der Rückstellung ergibt sich 

aus der kameralen Sonderrücklage für 

die Erddeponie Schönbuch und den 

Steinbruch Pfeffingen  

 

Erddeponie Schönbuch 873.426,69 € 

Steinbruch Pfeffingen 143.470,00 € 

 

 

Städtischer Anteil der beim KVBW gebildeten Pension srückstellungen 
 

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunal en Versorgungsverband Ba-

den-Württemberg gebildet (§27 Abs. 5 GKV). Eine zus ätzliche Bildung in der Vermö-

gensrechnung der Kommune ist nicht  zulässig. Pensionsrückstellungen umfassen auch 

Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Der vom KVBW zum Bilanzstichtag er-

mittelte Teilwert beträgt        30.845.038 € 

 

 

Verbindlichkeiten  64.854.840,27  € 
 

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der  Höhe und der Fälligkeit nach 

feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind s ämtliche Verbindlichkeiten zu 

passivieren um dem Grundsatz der Vollständigkeit ge recht zu werden. Diese sind ein-

zeln zu bewerten. 
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Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen       64.159. 762,73 € 
 

Die Höhe der Schulden entspricht dem Wert des letzt en kameralen Jahresabschlus-

ses. 

 

Die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist i m Anhang beigefügt. 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung           399.429,98 € 
 

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung ent steht, wenn eine Leistung bereits 

erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabsch luss vorliegt jedoch noch 

nicht bezahlt wurde.  

 

Sonstige Verbindlichkeiten              295.647,56 € 
 

Der Posten ist ein  Sammel- und Auffangposten für a lle Verbindlichkeiten, die nicht 

einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet wer den können.  

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegen d aus Verbindlichkeiten im Zu-

sammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachb uch haushaltsfremde Vor-

gänge).  

 
 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten         8.839.35 8,01 € 
 

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem  Abschlussstichtag erhaltene 

Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine b estimmte Zeit nach diesem Tag 

darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhalt ene Mieten, Pachten und Zinsen. Bei 

(nahezu) jährlich gleich bleibenden Beträgen kann v on einer Abgrenzung abgese-

hen werden.  

Unter dieser Bilanzposition werden die Grabnutzungs gebühren erfasst, die durch das 

Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für  die gesamte Nutzungsdauer der 

Grabstätte erworben werden kann.  
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V. Sonstige Pflichtangaben 

 

Haftungsverhältnisse 

 

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschafte n und Verpflichtungen aus 

Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben üb ernehmen. Die Übernahme be-

darf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsic htsbehörde. 

 

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten  Darlehen stellt sich wie folgt 

dar: 

 

Bürgschaftsverpflichtungen zum 01.01.2011 51.392.57 9,11 € 

davon für die  

Albstadtwerke GmbH 41.110.069,14 € 

aswohnbau gmbH    8.829.194,00 € 

Klärschlammverwertung Albstadt GmbH   1.013.921,59 € 

FGG Gammertingen      281.201,11 € 

FGG Winterlingen       158.194,00 € 

 

Darüber hinaus bestehen Ausfallbürgschaften zur Ins olvenzsicherung nach § 8a Al-

tersteilzeitgesetz für Beschäftigte der Albstadtwer ke GmbH, welche im Rahmen des 

vom RP Tübingen genehmigten Höchstbetrages übernomm en wurden. 

 

Neben den Bürgschaftsverpflichtungen bestehen Gewäh rträgerschaften für die  

Mitgliedschaft der g1 Albstadt Betriebsführungs Gmb H und der Volkshochschule Alb-

stadt e.V. in der Zusatzversorgungskasse des Kommun alen Versorgungsverband Ba-

den-Württemberg. 
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Organe der Stadt Albstadt zum 01.01.2011 

Der Gemeinderat und der Bürgermeister (Oberbürgerme ister) sind die Organe der 

Gemeinde. Diese sind, ebenso wie die Beigeordneten (Erster Bürgermeister und Bür-

germeister) im Folgenden dargestellt. (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO i. V. m. Art. 13 Abs. 

5 S. 2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushalt srechts). 

Leitung der Verwaltung: 

Oberbürgermeister     Dr. Jürgen Gneveckow 

Erster Bürgermeister     Rainer Mänder 

Bürgermeister     Anton Reger 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitglieder des Gemeinderats 

Stadtrat Olaf Baldauf Stadtrat Klaus Konzelmann 

Stadtrat Markus Dapp Stadtrat Manfred Kopp 

Stadträtin Susanne Feil Stadtrat Jürgen Kurz 

Stadtrat Martin Frohme Stadtrat Andreas Laib 

Stadtrat Karl-Heinz Frohnert Stadtrat Rainer Linder  

Stadträtin Juliane Gärtner Stadtrat Elmar Maute 

Stadtrat Wolfgang Gross Stadtrat Lambert Maute 

Stadtrat Rainer Gruhler Stadtrat Dr. Willi Merkel 

Stadträtin Manuela Heider Stadtrat Uli Metzger 

Stadtrat Frank Hipp Stadtrat Oskar Ohngemach 

Stadtrat Philipp Kalenbach Stadtrat Friedrich Pomme rencke 

Stadträtin Christiane Kasprik Stadtrat Hubert Reina uer 

Stadträtin Maria-Elisabeth Keppler Stadträtin Maria nne Roth 

Stadtrat Ralf Keppler Stadtrat Markus Schaudt 

Stadtrat Rainer Kiesecker Stadtrat Christian Schleg el 

Stadtrat Josef Peter Koller Stadtrat Dr. Matthias S trähler 

Verteilung der Sitze im Gemeinderat

CDU
11

Freie Wähler
8

SPD
6

FDP
4

Grüne
2

ZUG
1
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Stand des 
Vermögens

Vermögensveränderungen Stand des Vermögens

-Euro- -Euro- -Euro-

1.
2.054.502,63 €           724.526,89 €                               1.329.975,74 €             

2.

2.1.
96.595.357,85 €         267.141,33 €                               96.328.216,52 €           

2.2.
180.016.352,42 €       72.456.816,21 €                          107.559.536,21 €         

2.3.
245.584.618,58 €       99.007.504,44 €                          146.577.114,14 €         

2.4.
-  €                           -  €                                            -  €                             

2.5.
12.299.888,04 €         -  €                                            12.299.888,04 €           

2.6.

26.015.425,02 €         17.547.426,56 €                          8.467.998,46 €             

2.7.
38.683.038,97 €         24.241.718,80 €                          14.441.320,17 €           

2.8.
850.893,75 €              -  €                                            850.893,75 €                

3.

-  €                                            

3.1.
54.389.453,02 €         -  €                                            54.389.453,02 €           

3.2.

145.394,12 €              -  €                                            145.394,12 €                

3.3.
-  €                           -  €                                            -  €                             

3.4.
5.415.100,57 €           -  €                                            5.415.100,57 €             

3.5.
5.002.820,32 €           -  €                                            5.002.820,32 €             

667.052.845,29 €      214.245.134,23 €                      452.807.711,06 € *

* ohne folgende Bilanzpositionen: Vorräte, Forderungen, Liquide Mittel und Abgrenzungsposten

Immaterielle 
Vermögensgegenstände

Sachvermögen (ohne 
Vorräte)

Wertpapiere und sonstige 
Einlagen

unbebaute Grundstücke

bebaute Grundstücke

Infrastrukturvermögen

Bauten auf fremden 
Grundstücken

Kunstgegenstände, 
Kunstdenkmäler

Restbuchwerte 
31.12.2010

Abschreibungen
Anschaffungs- und 
Herstellungskosten

insgesamt

Vermögen 

Anteile an verbundenen 
Unternehmen

Sonstige Beteilig. u. 
Kapitaleinl. in 
Zweckverbänden, 
Stiftungen o.  and. komm. 
Zusammenschlüssen

Sondervermögen

Ausleihungen

Maschinen und technische 
Anlagen, Fahrzeuge

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau

Finanzvermögen (ohne 
Forderungen und liquide 
Mittel)

VI. Anhang  

Vermögensübersicht 

nach § 55 Abs. 1 GemHVO 
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Gesamt-

betrag am

01.01.2011 

-Euro-

bis zu 1

Jahr 

-Euro-

über 1 bis

5 Jahre 

-Euro-

mehr als 5

Jahre

-Euro-

1 Geldschulden

1.1 Anleihen

1.2 Kredite für Investitionen

1.2.1 Bund 2.334.288,41 2.334.288,41

1.2.2 Land

1.2.3
Gemeinden und 
Gemeindeverbände

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 989.349,90 989.349 ,90

1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich

1.2.6 Kreditmarkt 60.836.124,42 60.836.124,42

1.3 Kassenkredite

2.
Verbindlichkeiten, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen

64.159.762,73 64.159.762,73Gesamtschulden

davon  mit einer Restlaufzeit von

Art der Schulden 

 
 

Schuldenübersicht 

Nach § 55 Abs. 2 GemHVO 
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Art der Forderungen Gesamtbetrag zum 01.01.2011

-Euro-

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen 2.826.728,62                                                  

2. Forderungen aus Transferleistungen

3. Privatrechtliche Forderungen 728.396,89                                                     

Summe aller Forderungen 3.555.125,51                                                 

 

Forderungsübersicht 

nach § 55 Abs. 1 GemHVO 
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Stand 01.01.2011

 - EURO -

1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO 1.322.910 ,40

1.1  Lohn- und Gehaltsrückstellungen 1.098.025,95

1.2  Unterhaltsvorschussrückstellungen

1.3  Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für 

      Abfalldeponien

1.4  Gebührenüberschussrückstellungen 32.545,00

1.5  Altlastensanierungsrückstellungen

1.6  Rückstellungen für drohende Verpflichtungen au s 

       Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige n 

       Gerichtsverfahren

192.339,45

2.  Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO 1.016.896,69

2.1 Rückstellungen für die Stilllegung/Nachsorge vo n 

      Erddeponien 
1.016.896,69

2.2

Rückstellungen gesamt 2.339.807,09

Art

 

Übersicht über den Stand der Rückstellungen 

nach § 41  GemHVO  
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2012 2013 2014 2015
Euro Euro Euro Euro

     940.000,00 

     940.000,00 Summe:

Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 
des Jahres:

2011

2014

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen

2012

2013

 

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  voraussichtlich 

fällig werdenden Auszahlungen  

 

 

 


